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Hägni wandte sieh zu ihr und schaute ihr ins Gesicht.

Guten Tag, Fräulein Zurburg. So, Sie sind das", sagte er

mit herzlichem Lachen. „Sie werden bald das berühmteste

Liebespaar von Burgwil sein, wenn das so weiter geht. Es

fehlt nicht mehr viel. Ja, die Bürgwiler werden jetzt ihre

Zeitungen wieder einmal gründlich erlesen."

Nehmen Sie Platz, Herr Hägni. Sag, Schnipsli, gib

uns
"doch die Flasche Sherry, oder ist nichts mehr drin?"
Doch, doch, und auch ein paar Biskuits." Schnipsli

holte rasch Gläser und Flasche, Während Lux ein etwas
wackliges Tischchen heranzog und die Bücher und Papiere,
die darauf lagen, aufs Bett warf.

Diese Umstände wären nicht nötig," Wehrte Hägni
ab.Rauchen Sie einen Stumpen, Herr Schwerdtlin?"

Ja, gern, danke, aber zuerst wollen wir anstossen. Zum
Wohlsein, Herr Hägni."

Die Gläser klangen aufeinander.
„Und Sie heissen also Schnipsli?" Hägni lachte ver-

gnügt, „nett", fügte er hinzu, „passt zu Ihnen, ich weiss
nicht warum, aber es passt."

Die Stumpen wurden angezündet. Hägni schaute sich
behaglich um. „Gemütlich habt ihr es hier oben. Eine rechte
Bude für so junge Leute. Ihr habta schön... freut mich.
Also, Herr Schwerdtlin, vor allem und zuerst einmal meine
herzlichen Glückwünsche zu Ihrem Brunnen. Ich habe mir
die Ausstellung angesehen. Man will ja doch gern wissen,
wer so diese Leute sind, die einem die ersten Preise weg-
schnappen. Also, Herr Schwertdlin, es wird jetzt für eine
halbe Minute lang feierlich. Erlauben Sie, dass. ich Ihnen
sage: wenn ich im Preisgericht gewesen wäre, hätte ich
ebenfalls den ersten Preis Ihrem Brunnen gegeben."

(Fortsetzung folgt)

Zum neuen Schulgesetz
Am vergangenen Sonntag, den 21. .Januar, hat das Berner

Volk ein kurzes Gesetz gutgeheissen, das die bestehende Schul-
gesetzgebung teilweise revidiert und ergänzt. Wiederum hat
der Kanton Bern seine Schulfreundlichkeit bewiesen — unseres
Wissens ist in unserem Kanton noch nie ein Schulgesetz ver-
worfen worden!— handelt es sich doch besonders in einem Punkt
um eine Neuerung, die sowohl den Staat wie auch die Gemein-
den vor grosse" und mit erheblichen Kosten verbundene Auf-
gaben'stellt.

Drei Fragen waren es, die durch das neue Gesetz einer
Lösung entgegengeführt worden sind.

: 1: Die erste betrifft die Schulpflicht, die nunmehr für das

gauze Kcmtonsgebiet auf neun Jahre ausgedehnt worden ist.
Das- z. Z. noch in Kraft stehende und nun in diesem Punkt
abgeänderte.Gesetz über den Primarunterricht: im Kanton Bern
vom Jahre .1894'hatte zwar bereits. grundsätzlich die Bestim-
mung enthalten, dass die Schulpflicht sich über neun Jahre
zu erstrecken habe, es aber den Gemeinden überlassen, durch
einen besonderen Beschluss die achtjährige Schulzeit einzu-
führen. Die Aufnahme dieser Möglichkeit im 94er-Gesetz war
eine Konzession an den industriellen Jura, der s. Z. von ihr
ausgiebig Gebrauch machte. Im Laufe der Zeit führten zwar
einige dieser jurassischen Gemeinden dann ebenfalls das neunte
Schuljahr ein, aber 58 von ihnen (von insgesamt 148) blieben
bis ins Jahr 1944 bei der achtjährigen Schulzeit, die sich nun
alle der neuen. Bestimmung zu fügen haben. Da im deutschen
Kantonsteil durchweg die neunjährige Schulzeit .gilt, bedeutet
die Reform, keine sehr einschneidende Massnahme...

2. Ganz ähnlich ' verhält es sich mit der zweiten Neuerung,
der Verbindlickerklürunp der Fortbildungsschule für Jünglinge.
Auch dafür waren, bis anhin die Gemeinden, befugt, das Obli-
fätorium einzuführen und von dieser " Befugnis haben rund 450
Gemeinden des Kantons Gebrauch gemacht. 98 Gemeinden
kannten die obligatorische Fortbildungsschule- noch ' nicht und
sie werden sie nun ebenfalls, einzuführen haben. Abgesehen
davon, dass die seit einigen Jahren neu eingeführten Rekruten-
Prüfungen die jungen Leute vor neue Aufgaben stellt, ist es
ganz grundsätzlich zu begrüssen, wenn die angehenden Staats-
bürger über ihre Primarschulbildung hinaus nochmals während
zwei Jahren auf die Schulbank sitzen.

3- Tiefer greifend und wie wir bereits andeuteten, von nicht
geringen finanziellen Konsequenzen ist die dritte und wohl
Wichtigste Neuerung, die das neue Gesetz gebracht hat, die
aértindliclie Einführung des hausroirtschaftlichen Unterrichts

die Mädchen. Wiederum galt bis heute die Regelung, dass es
Gemeinden frei gestellt war, den Hauswirtschaftsunterricht

anzuführen. Nach dem Verwaltungsbericht der Kantonalen
rziehungsdirektion über das Jahr 1943 waren es 52 Schulen,
6 deti hauswirtschaftlichen Unterricht in der Volksschule, 92,

œ ihn in' der Alltags- und auch in der Fortbildungsschule
jj egten, wobei 5459 schulpflichtige Mädchen unterrichtet wur-

Die gesamten Ausgaben des Kantons für das hauswirt-

schaftliche Bildungswesen beliefen sich auf rund Fr. 325 000.—;
an die der Bund Fr. 229 000.— beisteuerte. Schon aus der kleinen
Zahl der Schulen ergibt sich, dass das neue Gesetz in dieser An-
gelegenheit wesentlich weitere Kreise zieht, als es bei den beiden
andern Neuerungen der Fall sein wird. Die Einführung des
hauswirtschaftlichen Unterrichts macht vor allem die Ein-
richtung von Schulküchen notwendig, bedingt also bauliche
Umänderungen und Vergrösserungen, die besonders Iii der
gegenwärtigen- Zeit mit ganz erheblichen Kosten verbunden
sind. Dann aber wird auch die Einstellung von einer beträcht-
liehen Anzahl von Hauswirtschaftslehrerinnen notwendig wer-
den. Die mit der Einführung des hauswirtschaftlichen Unter-
richts verbundenen Aenderungen im Unterricht werden da-
gegen keine Schwierigkeiten verursachen, da man in dieser
Hinsicht über die Erfahrungen verfügt, die in all jenen Schul-
orten gemacht wurden, in denen Häuswirtschaft seit Jahren
gepflegt wird.

Es ist ohne weiteres verständlich, dass mit dem neuen
Obligatorium auch der Ausbildung von Haushaltüngslehrerinnen
neue Pflichten erwachsen. Diese liegt im Kanton Bern in den
Händen des Seminars am Fischerweg und der Mädchenschule
Pruntrut. Da das erstere eine Privatanstalt mit kantonaler und
eidgenössischer Unterstützung ist, dürfte sich in nächster Zeit
die Frage nach der Uebernahme durch den Staat stellen. Es
wäre im Hinblick auf das neu eingeführte Obligatorium,. kaum
denkbar, dass der Kanton auch .-fernerhin auf ; die Führung
einer eigenen Bildungsanstalt für. Haushaltungslehrerinnen
verzichten könnte.

Man hat im Zusammenhang mit dem neuen Schulgesetz .da

und dort die Frage gestellt, weshalb ."nicht -die? Tgtalfeyi§ipn
der .gesamten Schulgesetzgebung in Angriff. genommen wurdë.
Es muss ja zugegeben werden," dass - noch eine ganze : Anzahl
der heute geltenden Bestimmungen revisionsbedürftig wâreiï,
wie z. B. die Fragen der Schülerzahl in den einzelnen Klassen,
des Absenzenwesens, der Staatsbeiträge, an Schulhausbauten,
des Mädchenturnunterrichts u.. a. m. Dazu ist folgendes. zu
sagen: Einmal genügt unsere Schulgesetzgebung trotz ihres
ehrwürdigen Alters — das Gesetz über den Primarunterricht
blickt auf 50 Jahre, das Gesetz für die Sekundärschulen auf
nahezu 90 Jahre zurück — doch im grossen und ganzen noch
vollauf. Ein glänzendes Zeugnis für die Gesetzgeber der Jahre
1895 und 1856! Dann aber dürfte die gegenwärtige Zeit der
wirtschaftlichen und politischen Spannungen - wenig geeignet
sein, um in Ruhe ein kulturelles Werk, wie die Schulgesetz-
gebung eines Staates es darstellt, zu schaffen. Schulgesetze
sollten in ruhigen Zeiten und in Zeiten der. Prosperität ent-
stehen, damit sie ganz im Geiste von Fortschritt und der Kultur
beraten werden können.

Ueber das neue « Schulgesetzlein » aber wollen wir uns
freuen; denn es garantiert trotz seiner Kürze doch einen Fort-
schritt, der unserer Schule, unserer Jugend und damit unserem
Volke zugute kommt. —e—
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Wgui "unilte sick --u ikr und scksute ikr ins Desickt.

Duten lass, Dräulein ^urkurZ. 3o, Lis sind das", saZte sr

mit kerzKekem Daekon. „Lis vsrdsn kald das kerükmtests

piebsspasr von LurAvil sein, vsnn dos so Weiter gskt. Ds

^hk nickt mekr visl. do, dis BurAvilsr werden jetzt ikre
Leitungen wieder einmal ^ründlick erlesen."

I)sekmsn Lie DlatZ, llsrr kläZni. LsA, Leknipsli, A'ik

Ws'äooii dis lissoirs Lkerr^, oder ist niekts mekr drin?"
Dock, dook, und auek sin paar Biskuits." Leknipsli

rasck Bläser und Blascke, wakiend Dux sin etwas
Mélisses Disckeksn keranzoZ und dis Büeker und papiers,

à äsrautdaZsn, auls Bett wart.
Disss Dmstände wären nickt. nötiZ," Vskrts Dlsgni

gk",Bsuoksn Lis einen Ltumpsn, Dlsrr Lekverdtlin?"
à, Zorn, dunks, âksr zuerst vollen wir anstossen. Auin

Voklsà, klerr kläAni."

Oie Bläser klangen auteinander.
„Dlnd Lis keissen also Leknipsli?" DläMi lackte ver-

ßnüAt, „nett", lüAte er kinzu, „passt zu Iknsn, ick weiss
nickt warum, aksr es passt."

Die Lturnpen wurden sNAsxündet. IläAni seksuts siek
ksksZIiek uin. „Bemütlick kakt ikr es kisr oksn. Dins reckte
Lude lür so zunZn Deuts. Ikr kakts sekön... kreut rnisk.
Visa, Nsrr Lekverdtlin, vor allein und Zuerst sininsl insins
kerzlieken Blüekvünseke zu Ikrern Brunnen. Isk kads rnir
dis àsstsllunA anAsssksn. Klan will ja dock Zsrn wissen,
ver so diese Deuts sind, dis sinsin die ersten preise vsA-
seknsppsn. Mso, Dlsrr Lekwertdlin, es wird zetzt lür sine
Kalks Ninuts lanA lsisrlick. Drlsuksn Ais, dass ick Iknsn
ssM: vsnn ick im preis^srickt Zsvsssn värs, kätts isk
ekentalls den ersten preis Ikrem Brunnen KsZeksn."

(portsstzung kolgt)

/>IIN Iitninii
à vergangenen Sonntag, äsn 21. lanusr, bat das Rsrnsr

Và à kurzes Oesstz gutgsbeisssn, das die bostebends Zcbul-
Msàgsbung teilweise revidiert und ergänzt. Wiederum bat

à Kanton Rsrn seine Zcbulkrsundliebksit bewiesen — unseres
Wissens 1st in unserem Lianton noeb nis ein ZebulgssetZ vsr-
Mrken worden!— bandelt es sicb docb besonders in einem Punkt
um eins Neuerung, die sowobl äsn Staat vis aucb dis Osmein-

à vor grosse und mit srbeblicbsn Kosten verbundene Nut-
äsn stellt.

Drei prägen vsrsn es, clis durcb das neue Oesstz einer
Lösung sntgsgsngskübrt voräsn sind.

- D vis erste bstrikkt die ZchnlpMcht, die nunmsbr kür das

gMR Kantonsssbist suk nenn labre ausgsdebnt worden ist.
Vss z. nock in Krakt stsüsnds und nun in diesem Punkt
sdgesniiSrts Qessà über den primsruntsrriekt im Kanton pern
vom àrs. 1834'katts ?var bereits grundsàiick die Lsstim-
mung enthalten, dass die Sckulpkliekt sieb über neun labre
M erstrecken babe, es aber den Qsmsindsn überlassen, dureb
einen besonderen psscbluss die acktl Übrige Sebui^sit sin2U-
Wren, vis àknabms dieser lVlögiicbksit im 94sr-Qssà vsr
eine XonMSSion an den industriellen lura, der s. K von ibr
susgisbig clebrsusb macbts. Im Hauke der 2sit kübrtsn 2vsr
einige dieser zurassisebsn Qsmsindsn dann ebsnkalis das neunte
Sàljgkr sin, aber S8 von ibnsn (von insgesamt 148) blieben
bis ins lsbr 1344 bei der sobt)übrigen Lcbul^sit, die sieb nun
à der neuen Ksstimmung ?u kügsn babsn. Da im dsutssbsn
ksntonstsil durcbvsg die neun)übrige Lebul^sit gilt, bedeutet
à kskorin keine sekr sinsebneidends lVlassnsbms..

2. vâ übnlieb vsrbüit es sieb mit der Zweiten Ksuerung,
der VerbindlickerklärunA der portbitàngsscbuls kür làsàgs.àk dakür waren bis anbin die Oernsindsn bskugt, das Obli-
Morium sinkükükrsn und von dieser pekugnis babsn rund 450
Gemeinden des Kantons Qsbraucb gemaekt. 38 Llsmsindsn
kanten die obligatorisebs portbildungssckule nocb niebt und
sie vsrdsn sie nun ebsnkalis sinzukübrsn babsn. Ikbgsssbsn
davon, dass dis seit einigen labrsn neu singskübrtsn Rekruten-
prükungsn dis Zungen Deuts vor neue àkgsbsn stslit, 1st es
gà grundsàliëb 2U kegrüsssn, vsnn die angebenden Staats-
bürger über ibrs primarscbulbildung binsus nocbmsls vübrsnd
êvei ladrsn suk die Lcbulbank sitasn.

2. lüsksr grsiksnd und vis vir bereits andsutstsn, von niebt
ßsringsn kinan^isllsn Konssczusn?sn ist die dritte und vobl
Mcktigsts Ksusrung, dis das nsue Qssst? gsbracbt bat, die
vsrîàMàg LàMbruns des bausrvirtsekattliebsn Unterricht«à die Nctdcken. Wiederum galt bis beute die Regelung, dass esî klsnoàdsn krei gestellt vsr, den Kausvirtsebaktsuntsrrickt
Fähren. Kaeb dem Vsrvsltungsbsricbt der Kantonalen
rnobungsdirektion über das labr 1943 waren es 52 Zcbulsn,
o den kausvirtscbaktliebsn Vntsrriebt in der Volkssebuls, 32,
w ikn in dsr Alltags- und aueb in der portbildungssebuls

keZten, vghgi Z4Zg sLbulxzkllebtigs lVIüdcbsn untsrricbtst vur-k. vls gesamten Ausgaben des Kantons kür das bausvirt-

scbaktliebs Rildungsvessn bslisksn sieb auk rund Pr. 325 000.—,
an die der Rund Pr. 223 000.— beisteuerte. Lcbon aus der kleinen
Tabl der Zcbulsn ergibt sieb, dass das neue Osssta in dieser án-
gslsgsnbsit vsssntlicb weitere Kreise »ebt, als es bei den beiden
andern Neuerungen der psll sein wird. Ois Rinkübrung des
bausvirtsebsktlicbsn llntsrricbts mscbt vor allem die Pin-
ricbtung von Scbulkücbsn notwendig, bedingt also bauliebs
Omündsrungsn und Vsrgrösssrungen, die besonders in der
ssgenwürtigsn pelt mit ganz! srbsbliebsn Kosten verbunden
sind, vsnn aber wird aueb die pinstsllung von einer bstrücbt-
lieben àaabl von llausvirtscbsktslskrsrinnsn notwendig war-
den. Ois Mit der pinkübrung des bausvirtsebaktliebsn Ontsr-^
ricbts verbundenen Aenderungen im llntsrriebt werden da-
gsgsn keine Sebwisrigkeitsn vsrursacbsn, da man in dieser
Kinsicbt über die prksbrungsn verkügt, die In all Zsnsn Sebul-
orten gsmsebt wurden, in denen Ksusvirtscbakt seit lskren
gspklsgt wird.

ps ist obns weiteres vsrstündlieb, dass mit dem neuen
Obligatorium aueb der Ausbildung von Rsusbaltüngslskrerinnsn
neue pklicbtsn srvaebssn. Oisss liegt im Kanton Rsrn in den
Künden des Seminars am pisebsrwsg und der lVlüdsbsnsebuIe
pruntrut. Oa das erstere eins privatsnstslt mit Kantonslsr und
sidgsnössiscbsr Unterstützung ist, dürkts sieb in nücbstsr ?!eit
die Prags nseb der Kebsrnabms durcb den Staat stellen, ps
wäre im Hinblick auk das neu singskükrtö Obligatorium.. kaum
denkbar, dass der Kanton aueb ksrnsrbin suk die ^Pübrung
einer eigenen Rildungsanstalt kür Kausbaltungslsbrsrinnsn
verklebten könnte.

Idan bat im pusammsnbang mit dsm neuen Zebulgssst^ da
und dort die Prags gestellt, vssbülb,'nickt âs? ílyìalreviZion
der.gesamten Zcbulgssstagsbung in IVNgrikk genommen vurdd.
ps muss Z a zugegeben vsrdsn, dass nock eins ganze àzakl
der beute geltenden Rsstimmungà rsvisionsbsdürktig würsk,
wie z. R. die prägen der Sebülerzabl in den einzelnen KlaZss»,
des ^.bssnzsnvessns, der Ltastsbeitrüge an Scbulbausbautsn,
des Müdcbsnturnuntsrricbts u, a. m. Oszu ist kolgendss zu
sagen: pinmal genügt unsers SebulgesstZgebung trotz ikrss
sbrvürdigsn Alters — das Ossstz über den primaruntsrricbt
blickt auk 50 labre, das Ossstz kür die Zskundsrscbulsn auk
nsbszu 30 labre zurück — doeb im grossen und ganzen nock
vollauk. Pin glänzendes psugnis kür die Ossstzgeber der labre
1835 und 1356! Oann aber dürkts die gegenwärtige psit der
wirtsobaktlicben und politiscksn Spannungen wenig geeignet
sein, um in Rubs sin kulturelles Werk, wie die Zcbulgssstz-
gebung eines Ltastss es darstellt, zu scbskksn. Lcbulgssstzs
sollten in rubigen psitsn und in peitsn der Prosperität ent-
stsbsn, damit sie ganz im Osists von portscbritt und der Kultur
beraten werden können.

lieber das neue --Lekulgssstzlsin » aber wollen wir uns
treuen; denn es garantiert trotz seiner Kürze dock einen Port-
sebritt, der unserer Lcbuls, unserer lugend und damit unserem
Volks zugute kommt. —s—
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